
  
 

 
 
Beschlüsse des Einwohnerrates 
 
Gestützt auf § 26 Abs. 2 Gemeindegesetz und § 26 Abs. 1 Gemeindeordnung werden folgende, an-
lässlich der Sitzung des Einwohnerrates der Stadt Aarau vom 23. Februar 2015 gefassten Beschlüsse 
veröffentlicht: 
 
1. Dem fakultativen Referendum unterstehende Beschlüsse (Ablauf der Referendumsfrist am 

30. März 2015): 
 

 1.1 Die Teilzonenplanänderung "Kantonsspital Aarau" wird beschlossen. 

 1.2 Der Einwohnerrat erlässt den revidierten Gebührentarif Kremations- und Bestattungswe-
sen, Anhang 1 zum Reglement über das Bestattungs- und Friedhofwesen vom 10. Mai 
2010, und legt dessen Inkrafttreten per Rechtskraft des einwohnerrätlichen Beschlusses 
fest. 

 1.3 Die Kreditabrechnung "Neugestaltung Altstadtgassen" wird genehmigt. 

 1.4 Die Kreditabrechnung "Belagssanierung Maienzugstrasse" wird genehmigt. 

 1.5 Die Kreditabrechnung "Neugestaltung Rosengartenweg" wird genehmigt. 

 1.6 Die Kreditabrechnung "Erneuerung Sporthalle Schachen, Wettbewerb und Vorprojekt" 
wird genehmigt. 

   
2. Abschliessend gefasste Beschlüsse: 

 
 2.1 Die Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht wird folgenden Gesuchstellerinnen und Ge-

suchstellern zugesichert: 

  a) Silva, Upul Indrajith, geb. 1970, und seine Ehefrau Abeysinghe Silva, Thakshila 
Nayanani Damayanthi, geb. 1976, mit den Kindern Silva, Seneth Nilanga, geb. 2005, 
Silva, Seniya Vibuda Bandara, geb. 2009, und Silva, Sithun Themiya Bandara, geb. 
2010, alle srilankische Staatsangehörige 

  b) Ropotar, Iztok, geb. 1966, deutscher Staatsangehöriger, und seine Ehefrau Ropotar, 
Natalia, geb. 1970, russische Staatsangehörige, mit ihrem Sohn Ropotar, Maksimili-
an, geb. 2004, deutscher Staatsangehöriger 

 2.2 Der Projektierungskredit in der Höhe von Fr. 125'000.-- für die Erweiterung des Kinder-
gartens Binzenhof wird an den Stadtrat zurückgewiesen. 

 
Wer gegen einen dem fakultativen Referendum unterstehenden Beschluss das Referendum ergreifen 
will, kann bei der Stadtkanzlei unentgeltlich eine Unterschriftenliste beziehen. Vor Beginn der Unter-
schriftensammlung ist die Unterschriftenliste bei der Stadtkanzlei zu hinterlegen. Für den Fristenlauf 
gilt die Publikation im Amtsblatt vom 27. Februar 2015. 
 
 


